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(Übersetzung)

Internationale Konvention 
über zivile und politische Rechte

In Anbetracht dessen, daß gemäß den in der Charta der 
■Vereinten Nationen proklamierten Grundsätzen die Anerken
nung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie inne
wohnenden Würde und ihrer gleichen unveräußerlichen 
Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des 
■Friedens in der Welt bildet,

in der Erkenntnis, daß sich diese Rechte aus der den Men
schen innewohnenden Würde herleiten,

in der Erkenntnis, daß im Einklang mit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte das Ideal freier Menschen, die 
sich der bürgerlichen und politischen Freiheit erfreuen und 
frei von Furcht und Not sind, nur erreicht werden kann, 
wenn Verhältnisse geschaffen werden, unter denen jeder seine 
zivilen Rechte und politischen Rechte sowie seine wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Rechte genießen kann,

in Anbetracht dessen, daß die Staaten nach der Charta der 
Vereinten Nationen verpflichtet sind, die allseitige Achtung 
und Wahrung der Menschenrechte und Freiheiten zu fördern,

in der Auffassung, daß der einzelne Pflichten gegenüber 
anderen und der Gemeinschaft hat, der er angehört, und ver
pflichtet ist, sich für die Förderung und Wahrung der in die
ser Konvention anerkannten Rechte einzusetzen, kommen die 
Teilnehmerstaaten dieser Konvention über folgende Artikel 
überein:

Teil I 

Artikel 1

1. Alle Völker .haben das Recht auf Selbstbestimmung. Auf 
Grund dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen 
Status und betreiben frei ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung.

2. Alle Völker können'in ihrem eigenen Interesse unbesch'a- 
det aller Verpflichtungen, die sich aus der internationalen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit ergeben und die auf 
dem Prinzip des gegenseitigen Nutzens und dem Völker
recht beruhen, über ihre Naturreichtümer und Hilfsmittel 
frei verfügen. Tn keinem Falle darf ein Volk seiner eige
nen Existenzmittel beraubt werden.

3. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention einschließlich 
solcher, die für die Verwaltung von sich nicht selbst regie
renden Gebieten und von Treuhandgebieten verantwort-^ 
lieh sind, sollen im Einklang mit den Bestimmungen der 
Charta der Vereinten Nationen, die Verwirklichung des 
Rechts auf Selbstbestimmung fördern und dieses Recht 
achten.

Teil II 

Artikel 2

1. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention verpflichtet 
sich, allen Menschen innerhalb seines Territoriums und 
unter seiner Rechtshoheit, ohne Unterscheidung der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der 
Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Eigentums, der 
Geburt oder sonstiger Umstände, die in dieser Konven
tion anerkannten Rechte zu gewährleisten und diese 
Rechte zu achten.

2. Wo dies nicht durch die bereits getroffenen gesetzgebe
rischen oder anderen Maßnahmen vorgesehen ist, ver
pflichtet sich jeder Staat dieser Konvention, im Einklang 
mit den in seiner Verfassung vorgesehenen Verfahren 
und den Bestimmungen dieser Konvention die notwendi
gen Schritte zu unternehmen, um solche gesetzgeberische 
und andere Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, 
um den in dieser Konvention anerkannten Rechten 
Wirksamkeit zu verleihen.

3. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention verpflichtet 
sich:

a) zu gewährleisten, daß jeder Mensch, dessen hierin 
anerkannte Rechte oder Freiheiten verletzt wurden, 
wirksamen Rechtsschutz erhält, auch wenn die Ver
letzung von Personen begangen worden ist, die in 
amtlicher Eigenschaft gehandelt haben;

b) die Möglichkeiten des Rechtsschutzes zu entwickeln 
und zu gewährleisten, daß über das Recht eines 
jeden, der um solchen Rechtsschutz nachsucht, durch 
zuständige Justiz-, Verwaltungs- oder Gesetz
gebungsorgane oder durch andere zuständige Behör
den, die das Rechtssystem des Staates vorsieht, ent
schieden wird;

c) zu gewährleisten, daß — wenn erforderlich — die 
zuständigen Behörden diesen Rechtsschutz durch
setzen, wenn er gewährt wird.

Artikel 3

Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten 
sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau hinsichtlich 
aller in dieser Konvention verkündeten zivilen und politischen 
Rechte zu gewährleisten.

Artikel 4

1. In Zeiten eines öffentlichen Notstandes, der das Leben 
der Nation bedroht und der offiziell verkündet worden 
ist, können die Teilnehmerstaaten dieser Konvention 
Maßnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen aus die
ser Konvention in dem Umfang auf heben, den die Erfor
dernisse der Situation unbedingt verlangen, unter der 
Voraussetzung, daß derartige Maßnahmen nicht ihren 
sonstigen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht zuwider
laufen und keine Diskriminierung lediglich aufgrund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der 
Religion oder der sozialen Herkunft enthalten.

2. Die Artikel 6, 7, 8 (Absätze 1 und 2), 11, 15, 16 und 18 
dürfen aufgrund dieser Bestimmungen nicht aufgehoben 
werden.

3. Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention, der von seinem 
Aufhebungsrecht Gebrauch macht, unterrichtet die übri
gen Teilnehmerstaaten dieser Konvention über den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen sofort davon, welche 
Bestimmungen er aufgehoben hat und von welchen Grün
den er sich dabei leiten ließ. Eine weitere Mitteilung soll 
auf dem gleichen Wege über den Zeitraum gemacht wer
den, bis zu dem die Aufhebung in Kraft ist.

Artikel 5

1. Nichts in dieser Konvention darf so ausgelegt werden, daß 
sich daraus für einen Staat, eine Gruppe oder eine Per
son irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben oder, 
eine Handlung auszuführen, die auf die Vernichtung der


